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Informationen zu Formular «Meldung von Veranstaltungen» 
 
Hintergrund 
An Veranstaltungen mit mehreren Personen ist das Risiko, dass infektiöse Personen das Coronavirus 
übertragen können, besonders hoch. Je seltener und je weniger Veranstaltungen mit vielen Personen 
durchgeführt werden, desto effizienter kann die Epidemie begrenzt werden. Massnahmen, welche die 
Bewegungsfreiheit (infizierter wie auch noch gesunder Menschen) einschränken oder die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen mit vielen Personen einschränken und sie mit Bedingungen und Auflagen 
versehen, sind daher besonders wirksam. Der Bundesrat hat ein Veranstaltungsverbot erlassen. Dem-
nach ist es verboten, in der Schweiz öffentliche oder private Veranstaltungen durchzuführen, an de-
nen sich gleichzeitig mehr als 1000 Personen aufhalten. 

Grundsätzlich bleiben Veranstaltungen unter 1000 Personen möglich. Bei öffentlichen oder privaten 
Veranstaltungen, bei denen mehr als 150, aber weniger als 1000 Personen teilnehmen, müssen je-
doch die Veranstalter zusammen mit der zuständigen kantonalen Behörde eine Risikoabwägung vor-
nehmen, ob sie die Veranstaltung durchführen können oder nicht. Dies wurde durch den Regierungs-
rat am 03. März 2020 beschlossen. Veranstaltungen mit unter 150 Personen dürfen im Kanton 
Schwyz weiterhin ohne Bewilligung durchgeführt werden. Die Veranstalter werden aber angehalten, 
die untenstehenden Empfehlungen zu beachten. 

Welche Veranstaltungen sind meldepflichtig? 
Gemeldet werden müssen sämtliche öffentliche und private Veranstaltungen, bei denen eine Anzahl 
Personen zwischen 150 und 999 erwartet werden. 

Eine öffentliche oder private Veranstaltung ist ein freiwilliges, zeitlich begrenztes, in einem definier-
tem Raum oder Perimeter stattfindendes und geplantes Ereignis, an dem mehrere Personen teilneh-
men. Dieses Ereignis hat in aller Regel einen definierten Zweck und eine Programmfolge mit themati-
scher, inhaltlicher Bindung. Die Organisation des Ereignisses liegt in der Verantwortung eines Veran-
stalters, einer Person, Organisation oder Institution. 
Beispiele: Konzerte, Kongresse, Theater, Kinos, Zirkus, Partys/Discos, Sportveranstaltungen, Gottes-
dienste, Fasnacht, Demonstrationen, Quartier-/Dorffeste, Jahrmärkte, Firmenjubiläen, Generalver-
sammlungen, Tage der offenen Türe.  
Nicht darunterfallen: normaler Schul- und Ausbildungsbetrieb, Arbeitsplatz, Bahnhöfe, öffentlicher 
Verkehr, Seilbahnen, Thermalbäder, Einkaufszentren, Restaurants, normaler Barbetrieb, Gemüse-
märkte, normaler Museumsbetrieb, Training Sportvereine, privater Fondueabend. Auch nicht darunter 
fallen spontane Menschenansammlungen. Die Bewegungsfreiheit soll nicht eingeschränkt werden 
(keine Auflösung durch Polizei o. ä).  
 
Empfehlungen für die Durchführung von Veranstaltungen:  
Den Veranstaltern wird empfohlen, sich auf der Seite des Bundesamts für Gesundheit (BAG, Link 
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus) über sämtliche aktuellen und relevanten Fragen zum 
Coronavirus zu informieren. 

Während der Veranstaltung haben die Veranstaltenden folgende Punkte zu beachten: 
 Hinweise verteilen und anbringen bezüglich der wichtigsten Hygienemassnahmen vor Ort. 
 Die Toiletten mit ausreichend Seife ausstatten und regelmässig nachfüllen. 
 Aus hygienischen Gründen wird Flüssigseife empfohlen. 



Departement des Innern   

Amt für Gesundheit und Soziales 
  

  Kollegiumstrasse 28 
Postfach 2161 
6431 Schwyz 
Telefon 041 819 16 65 
Telefax 041 819 20 49 
 

 

 

 

Informationen zum Formular «Meldung von Veranstaltungen» V2/Stand 200309 Seite 2 von 2 
 

 

 Nach Möglichkeit: Zurverfügungstellung von Desinfektionsmittel, beispielsweise im Toiletten-
bereich. 

 Regelmässige Reinigung und Desinfektion von Auflageflächen und insbesondere Türgriffen. 
 Hygienemasken zur Verfügung zu stellen oder die Teilnehmenden aufzufordern, solche zu tra-

gen, ist nicht notwendig. Es besteht momentan keine generelle Empfehlung an die gesunde 
Bevölkerung, Masken zu tragen. 

Zu treffende Vorkehrungen möglichst im Vorfeld und zwingend an der Veranstaltung: 

 Aktive Information der Teilnehmenden über allgemeine Massnahmen des Infektionsschutzes 
mittels der offiziellen Informationsmaterialien1 des Bundes (Poster, Flyer etc.), insbesondere 
zu den Themen Händehygiene, Husten- und Schnupfenhygiene, Papiertaschentuch in ge-
schlossenen Abfalleimer, Händeschütteln vermeiden, möglichst 2 m Abstand halten. 

 Die vom Bund erlassene Empfehlung, dass besonders gefährdete Personengruppen (nachfol-
gend aufgezählt) nicht an Veranstaltungen teilnehmen und sich besonders schützen sollten, 
muss klar ersichtlich angebracht sein (Personen ab 65 Jahren; Personen mit bestehenden Vor-
erkrankungen wie: Bluthochdruck; Diabetes; Herz-Kreislauf-Erkrankungen; chronischen Atem-
wegserkrankungen; Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen; Krebs). 
Mögliche Erneuerungen dieser Empfehlung sind dem Link des BAG zu entnehmen: 
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus. 

Nicht an der Veranstaltung teilnehmen dürfen: 

 Kranke Personen 
 Personen, welche Symptome für das Coronavirus aufweisen. Die häufigsten Symptome für 

eine Ansteckung mit dem Coronavirus sind Fieber, Husten und Atembeschwerden. Diese 
Symptome können unterschiedlich schwer sein. Ebenfalls möglich sind Komplikationen, wie 
eine Lungenentzündung. Einige Erkrankte haben auch Probleme mit der Verdauung oder den 
Augen (Bindehautentzündung). 
 

Art der Meldung 
Im Kanton Schwyz bedürfen sämtliche Veranstaltungen mit einer erwarteten Personenanzahl zwi-
schen 150 und 999 einer Bewilligung durch das Amt für Gesundheit und Soziales. Hierfür ist das 
Meldeformular 1 «Meldung von Veranstaltungen» auszufüllen und dieses ist mindestens 3 Tage vor 
dem geplanten Datum der Veranstaltung an folgende Adresse einzureichen: 

Amt für Gesundheit und Soziales 
Kollegiumstrasse 28; 6430 Schwyz 
E-Mail: info.coronavirus@sz.ch 
 

Das Formular ist aufgeschaltet unter: 
http://www.sz.ch/coronavirus 
 

Wer gibt Auskunft? 
Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an das Amt für Gesundheit und Soziales 
Telefon: 041 819 16 65. 

                                            
1 Offizielle Informationsmaterialien des Bundes können auf der Website 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html heruntergeladen werden. 


